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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNO
8. OKTOBER 1943 • ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 37. JAHRGANG • NUMMER 16

Im Kampf um die Teuerungszulagen
haben die stadtzürcherischen Lehrerorganisationen dem Stadtrat
die folgenden Darlegungen unterbreitet, die auch von allge-
meinem Interesse sein dürften.

Zürich, den 6. September 1943.

An den Stadtrat, Zäric/i.
Wir bestätigen hiermit den Empfang Ihrer Zu-

schrift vom 14. 5.1943, worin Sie uns die Ablehnung
unseres Gesuches vom 20. 2. 1943 betr. Ausrichtung der
kantonalen Teuerungszulagen an die städtische Volks-
schullehrerschaft bekanntgeben. Wir gestatten uns in
diesem Zusammenhang folgende Ausführungen, die
wir im Interesse der Klarheit als nötig erachten.

.4. Die Besoldung der sfädfisc/tere Fo/fcssc/m/Ze/irer-
scZia/r.
I. Nach dem Gesetz über die Leistungen des Staa-

tes an das Volksschulwesen und die Besoldungen der
Lehrer von 1919/1936 (Schulleistungsgesetz) setzt sich
die Besoldung der Primär- und Sekundarlelirer zu-
sammen aus dem Grundgehalt (§ 6), den staatlichen
Alterszulagen (§ 7) und den Gemeindezulagen, deren
Betrag mindestens dem vom Erziehungsrat im Jahre
1918 bestimmten Schatzungswert einer den gesetz-
liehen Anforderungen genügenden Wohnung zu ent-
sprechen hat (§ 9). Die Besoldung der Arbeits- und
Haushaltungslehrerinnen ist in § 11 entsprechend
geregelt.

Die Ansätze des Schulleistungsgesetzes stellen einen
Mindestanspruch der Lehrer dar, der nur durch den
Kanton, nicht aber durch eine Gemeinde abgeändert
werden kann. Dabei ist unerheblich, zu welchen Teilen
Staat und Gemeinde für die gesetzlichen Lehrerbe-
soldungen aufkommen. Die Beiträge des Staates an
das Grundgehalt nach § 6, Abs. 2, und § 11 begrün-
den einen Anspruch der Gemeinden an den Staat,
nicht etwa aber ein Recht der Gemeinden, bis zur
Höhe der staatlichen Beiträge lierah über die Lehrer-
besoldung zu verfügen. Es ist also klar zu unterscheiden
zwischen der gesetzlichen Besoldung der Lehrer und
den staatlichen Beiträgen an diese Besoldung. Eine
Rückwirkung dieser Beiträge auf den gesetzlichen Be-
soldungsanspruch der Lehrer wäre auch sachlich un-
begründet, da ja für die Höhe der Staatsbeiträge weder
die Leistungen, noch die Lebensbedingungen der Leb-
rer, sondern der Steuerfuss der Gemeinde, d. h. ein
fiskalisches Moment, massgebend ist.

In die Kompetenz der Gemeinde fallen nur die-
jenigen Aufwendungen für die Lehrer, die über die
gesetzliche Besoldung (Grundgehalt, Alterszulagen,
obligatorische Gemeindezulage) hinausgehen, nämlich
die freiwillige Gemeindezulage.

Dies gilt auch für die Stadt Zürich; denn es gibt
weder in den Zuteilungsgesetzen von 1891 und 1933,
noch in einem andern kantonalen Erlass eine Bestim-
mung, welche die Stadt Zürich dem Bereich des Schul-
leistungsgesetzes entzöge.

Gemäss dieser Rechtslage spricht Art. 168 der Ge-
meindeordnung von 1907/1924, der nach Art. 135 der
Gemeindeordnung von 1933 heute noch gilt, von
«städtischen Zulagen», welche die Lehrer und Lehre-
rinnen der Volksschule «zu den gesetzlichen Bezügen
(Grundgehalt, staatliche Alterszulagen, obligatorische
Gemeindezulage) » erhalten, und deren Betrag so be-
messen wird, dass sich bestimmte «Anfangs- und
Höchstbesoldungen ergeben». Die Stadt Zürich setzt
damit die freiwillige städtische Zulage nicht in abso-
luten Zahlen, sondern als Differenz zwischen den von
ihr fixierten Beträgen («Anfangs- und Höchstbesol-
düngen», oder kurz «Gesamtbesoldungen») und der ge-
setzlichen Besoldung der Lehrer fest. Diese städtische
Zulage ist also innerhalb der vorerwähnten Grenzen
im umgekehrten Sinn der gesetzlichen Besoldung
variabel. Die gesetzliche Besoldung selbst kann —
und darf — dadurch nicht berührt werden. Daran
vermag auch die schon bei der Revision von 1924 --
nicht erst 1933 — eingefügte Bestimmung der Ge-
meindeordnung, dass die Leistungen des Staates in die
Stadtkasse fallen, nichts zu ändern; denn nach den
obigen Ausführungen sind die gesetzlichen Ansprüche
des Lehrers von den Leistungen des Staates an die
Gemeinden in keiner Weise abhängig.

Rechtlich betrachtet, bedeutet die Festsetzung einer
«Gesamtbesoldung» nichts anderes als ein besonderes
Verfahren zur Bestimmung der freiwilligen Gemeinde-
zulage in variabler Form. Die Stadt bewegt sich damit
innerhalb der durch das Schulleistungsgesetz gewähr-
ten Kompetenz. Einer besondern Billigung von seiten
des Kantons, wie sie im Schreiben des Stadtrates vom
19.12.1941 an den Kantonsrat erwähnt ist, bedarf es
daher für dieses Verfahren nicht, und sie ist unseres
Wissens auch nie ausgesprochen worden. Keinesfalls
aber könnten wir einer solchen Billigung gesetzes-
ändernde Kraft zuerkennen in dem Sinn, dass dadurch
die im Schulleistungsgesetz festgesetzten Ansprüche der
Lehrer tangiert würden.

Diese Rechtslage wird auch durch den Art. 129 der
Gemeindeordnung von 1933 nicht geändert. Wenn
durch diesen Artikel der Gemeinderat ermächtigt wird,
die Besoldungen der Lehrerschaft zu regeln, so sind
damit die Schranken des kantonalen Schulleistungs-
gesetzes nicht aufgehoben. Der Gemeinderat darf also
nicht unter die Ansätze dieses Gesetzes gehen; d. h. er
kann, auch wenn er die Gesamtbesoldung festsetzt, im
Prinzip nur über die freiwillige Gemeindezulage be-
schliessen.

Die Auffassung, dass die kantonalen Besoldungsvor-
Schriften einen Mindestanspruch der Volksschullehrer
begründen, dass die Stadt nur über die darüber hin-
ausgehenden Beträge beschliessen könne und dass die
Höhe der staatlichen Beiträge an die Lelirerbesoldun-
gen den Mindestanspruch der Lehrer nicht berühre,
hat der Stadtrat schon zweimal ausdrücklich anerkannt.
Das erstemal geschah dies anlässlich des Rekurses ledi-

(61) 757



ger Lehrer vom 5. 10. 1939 gegen den Stadtratsbeschluss
vom 23. 9. 1939 betr. den 50prozentigen Militärabzug,
der die kantonalen Vorschriften tangierte, das zweite-
mal bei der Vorbereitung eines Gemeinderatsbeschlus-
ses betr. die Besoldung der städtischen Funktionäre
während des Militärdienstes. Damals hat der Stadtrat
auf eine gemeinsame Eingabe des Lehrervereins Zürich
und des Gesamtkonventes vom 15. 10. 1939 hin den in
Art. 11 des Beschlussesentwurfes für die Lehrer ent-
haltenen Vorbehalt «der kantonalen Beiträge an die
Lehrerbesoldungen» in den Vorbehalt der «nach den
jeweils geltenden kantonalen Vorschriften und Be-
Schlüssen vorgeschriebenen Ansätze» abgeändert, und
der Gemeinderat hat dementsprechend beschlossen. Wir
hätten es uns daher ersparen können, auf die Rechts-
läge näher einzugehen, wenn nicht in der Zuschrift des
Stadtrates vom 14. 5. 1943 (zweitletzter Absatz) neuer-
dings der kantonale Anteil an der Lehrerbesoldung
dem Minimalanspruch des Lehrers gleichgesetzt würde.
Darin wird nämlich behauptet, die Stadt habe den
Standpunkt der ledigen Lehrer in dem oben erwähnten
Rekurs vom 5. 10. 1939 anerkannt, weil sich ergeben
habe, «dass die 50 *>/o des Gehalts der ledigen Lehrer
weniger ausmachten, als die Stadt vom Kanton erhielt
und was sie obligatorisch den Lehrern ausgerichtet
hatte». Wir betonen dieser Behauptung gegenüber
nochmals, dass die damaligen Rekurrenten sich nicht
auf die kantonalen Leistungen, sondern auf den gesetz-
liehen Besoldungsanspruch beriefen, wie er sich aus
dem Schulleistungsgesetz von 1919/1936 und aus dem
Kantonsratsbeschluss vom 27.12. 1937 ergab, und dass
die Stadt diesen Standpunkt der Rekurrenten aner-
kannt bat. Sie hätte ihre Zustimmung übrigens schon
deshalb nicht auf die kantonalen Beiträge stützen kön-
nen, weil diese nicht, wie im Schreiben des Stadtrates
vom 14. 5.1943 behauptet wird, mehr als 50 °/o der
Besoldung, sondern in den meisten Fällen weniger aus-
machten, wie der Auszug aus dem Protokoll des Stadt-
rates vom 28. 10. 1939 näher darlegt.

II. Die praktische Folge dieser Rechtslage ist die,
dass bei einer Aenderung der kantonalen Besoldungs-
Vorschriften bezüglich Grundgehalt, Alterszulagen und
obligatorischer Gemeindezulage sich die freiwillige Ge-
meindezulage automatisch im entgegengesetzten Sinne
ändert. Die Aenderung der kant- gesetzlichen Besoldung
berührt also den Gesamtbesoldungsanspruch der städti-
sehen Lehrer nicht direkt, sondern gebt zugunsten oder
zulasten der Stadtkasse. Das Schreiben des Stadtrates
vom 14. 5.1943 lässt nun deutlich durchblicken, dass
die Lehrerschaft sich je nach ihrem Vorteil dieser
Rechtslage erinnere oder sich deren Wirkung zu ent-
ziehen suche. Das veranlasst uns zu einem kurzen
Rückblick auf die bisherige Entwicklung.

1. Die heutige Rechtslage besteht seit 1924. Damals
ging die Stadt von dem seit 1907 bestehenden Verfall-
ren, die freiwillige Gemeindezulage in einer absoluten
Zahl festzusetzen, ab und bestimmte diese Zulage in
variabler Form durch Festsetzung einer Gesamtbesol-
dung. Der mit der Revision von 1924 verbimdene Lohn-
abbau wurde nicht nur an der freiwilligen Ge-
meindezulage, sondern an der Gesamtbesoldung vor-
genommen. Nach der Weisung des Stadtrates zur Ab-
Stimmungsvorlage vom 31.8. 1924 stand damals ein
kantonaler Abbau der Lehrergehälter in sicherer Aus-
sieht. Dieser Abbau ist aber — abgesehen von den Jah-
ren 1936/37 — nie Tatsache geworden. Somit ist die
Stadt seit 1924 von einem damals erwarteten Ausfall

an kantonalen Beträgen verschont geblieben, der
schätzungsweise mindestens 120 000 Fr. jährlich, seit
1924 also über 2 Millionen Franken ausmacht.

Die Lehrerschaft hat aus dieser Tatsache, die ihr
selbstverständlich nicht entgangen ist, nie irgend-
welche Forderungen abgeleitet.

2. Das Krisenopfer vom März 1934 und der städti-
sehe Lolmabbau von 1937/1941 wurden auf der Ge-
samtbesoldung erhoben. Der kantonale Besoldungsab-
bau ist erst auf 1. 4. 1934 eingetreten, und der kantonale
Abbausatz blieb zunächst, wenn auch nicht erheblich,
unter dem der Stadt, was sich zugunsten der Stadt-
kasse auswirkte. Die Lehrerschaft hat dies als eine
normale Folge der Rechtslage betrachtet und daher
dem Krisenopfer und dessen nachheriger Umwandlung
in einen Lohnabbau ausdrücklich zugestimmt.

3. Als der Kanton im Jahre 1936 den Lohnabbau
auf 10 o/o der Besoldung erhöhte, woraus der Stadt ein
erheblicher Einnahmenausfall erwuchs, der aber im-
merhin den unter Ziff. 1 erwähnten Vorteil bei weitem
nicht aufwog, musste sich die Lehrerschaft energisch
dagegen wehren, dass dieser Einnahmenausfall nicht
unter Missachtung der seit 1924 bestehenden Rechts-
läge auf sie überwälzt wurde.

4. Im Jahre 1936 führte der Kanton die Differen-
zierung in der Besoldung der männlichen und der
weiblichen Lehrkräfte ein. Es entsprach der Rechts-
läge, wenn die Stadt die Besoldungsdifferenz übernahm.
Als sie diese schliesslich im Jahre 1940 doch auf die
Lehrerinnen überwälzte, erhob die Lehrerschaft ge-
gen diese Abweichimg von der seit 1924 geltenden
Rechtslage keine Einsprache, da es sich nicht nur um
eine zahlenmässige Aenderung der kantonalen Besol-
dung, sondern um ein neues Besoldungsprinzip, näm-
lieh eben um die Differenzierung in der Besoldung der
männlichen und der weiblichen Lehrkräfte handelte.
Immerhin halten wir fest, dass die Stadt damals nicht
nur von der Regelung von 1924, sondern auch von dem
sonst in ihrem Bereich geltenden Grundsatz der glei-
chen Entlohnung bei gleicher Verpflichtung zuungun-
sten der Volksschullehrerinnen abgewichen ist und für
diese Kategorie ein Ausnahmerecht geschaffen hat.

5. Bei der Regelung von 1924 war neben dem
Wunsche, den damaligen Lohnabbau an der gesamten
Besoldung vorzunehmen, auch die Absicht mass-
gebend, die Lehrergeh älter denen der andern städti-
sehen Funktionäre von gleicher Vorbildung und Ver-
antwortung angleichen zu können, ohne bei jeder
Aenderung der kantonalen Bestimmungen den um-
ständlichen Weg der Revision der Gemeindeordnung
beschreiten zu müssen. Diese Gleichstellung der Lehrer-
schaft mit den übrigen städtischen Funktionären wurde
aber damals hinsichtlich des Dienstaltersgeschenkes
nicht durchgeführt. Im Gegensatz zu allen andern
Funktionären wurde den Volksschullehrern als An-
erkennung 25jähriger städtischer Dienste nicht ein
Monatsgehalt, sondern nur das städtische Betreffnis
daran zugesprochen, und es ist den verschiedenen Be-
mühungen der Lehrerschaft, dem Grundsatz von 1924
auch in diesem Punkt Anerkennung zu verschaffen, bis
heute jeder praktische Erfolg versagt geblieben, ob-
schon der Stadt aus der Erfüllung dieses der Billigkeit
entsprechenden Begehrens keine erhebliche Belastung
erwüchse.

Der bisherige Gang der Dinge beweist also, dass die
Regelung von 1924 bisher zum Vorteil der Stadt ausge-
schlagen hat, dass die Lehrerschaft aber diese Tat-
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sache nie zum Ausgangspunkt irgendwelcher Forde-
rangen gemacht, sondern sich immer an den Grund-
satz von 1924 gehalten hat. Er beweist ferner, dass
die Lehrerschaft sich wohl gegen ungerechtfertigte
Abweichungen von diesem Grundsatz zur Wehr setzen
musste und noch muss, dass sie aber eine Abweichung
zu ihren Ungunsten, die ihr gerechtfertigt erschien,
nicht bekämpft hat. Angesichts dieser Sachlage fühlen
wir uns berechtigt, uns gegen den Vorhalt, dass die
Lehrerschaft ihre Grundsätze nach ihrem Vorteil
richte, in aller Form zu verwahren. Wir betrachten
den Grundsatz der Gesamtbesoldung als eine richtige
und zweckmässige Basis unserer Besoldungsverhält-
nisse. Wir sind uns aber auch wohl bewusst, dass er
sich nur so lange aufrechterhalten lässt, als alle Be-
teiligten sich ohne Rücksicht auf unmittelbare Vor-
oder Nachteile loyal zu ihm bekennen.

III. Als Ergebnis unserer bisherigen Ausführungen
halten wir fest:

Grundlage der Besoldungsverhältnisse der Volks-
schullehrerschaft des ganzen Kantons Zürich ist von
jeher das kantonale Schulleistungsgesetz, eventuell
weitere kantonale Beschlüsse. Die vom Kanton be-
schlossenen Ansätze stellen einen Mindestanspruch der
Lehrerschaft dar. Den Gemeinden bleibt nur das Ver-
fügungsrecht über die freiwillige Gemeindezulage. Für
die Stadt Zürich besteht kein Sonderrecht. Indem sie
die Gesamtbesoldung festsetzt, bestimmt sie, rechtlich
betrachtet, einfach die freiwillige Gemeindezulage in
variabler Form.

ß. Die Teiteruragsza/agen.

I. Wir glauben der oben umschriebenen Haltung,
die wir seit 1924 eingenommen haben, mit unserer Ein-
gäbe vom 20. 2. 1943 betr. Teuerungszulagen nicht un-
treu geworden zu sein. Es entspricht, wie oben darge-
legt wurde, dem Buchstaben und dem Sinn der be-
stehenden kantonalen und städtischen Vorschriften,
wenn wir die Gesamtbesoldung als die Summe aus dem
Grundgehalt, den Alterszulagen sowie der obligatori-
sehen und der freiwilligen Gemeindezulage auffassen.
Die Teuerungszulagen treten als besondere Kompo-
nente nicht in, sondern neben diesen Zusammenhang.
Sie verdanken ihr Entstehen der kriegsbedingten
Teuerung und sind als vorübergehende Massnahme
gedacht; sie unterliegen den auf der ordentlichen Be-
soldung erhobenen Militärabzügen nicht; sie werden
bei der Pensionierung nicht angerechnet und dürfen
aus diesem Grunde nicht mit anrechenbaren Besol-
dungsbestandteilen verrechnet werden. Die kantonalen
Teuerungszulagen sind im besondern keine Erhöhung
des Grundgehalts; denn der Kantonsrat hat ja aus-
drücklich Teuerungszulagen und nicht eine Erhöhung
des Grundgehalts beschlossen. Da sie demnach als eine
besondere, in den bisherigen Besoldungsvorschriften
nicht berücksichtigte Komponente zu betrachten sind,
stellen sie auch einen besondern Minimalanspruch der
Lehrerschaft dar, über den z. B. der Gemeinderat der
Stadt Zürich, wenn er nach Art. 129 der Gemeinde-
Ordnung von 1933 Teuerungszulagen für die Lehrer be-
schliesst, wohl wie andere Gemeinden hinausgehen, den
er aber nicht unterschreiten darf, sofern nicht die zu-
ständige Instanz des Kantons die Stadt zu einer Sonder-
regelung ermächtigt. Diese Ueberlegungen haben zu
unserer Eingabe vom 20. 2. 1943 geführt, und wir sehen
keinen Grund, an deren Richtigkeit zu zweifeln.

Dem gegenüber hat der Stadtrat, wie wir seinem
Schreiben vom 14. 5.1943 entnehmen, in seiner Ein-
gäbe vom 19. 12. 1941 an den Kantonsrat den Stand-
punkt vertreten, die Teuerungszulagen seien als eine
Erhöhung des Grundgehaltes zu betrachten. Dieser
Unterschied in der Auffassung scheint uns für den
Augenblick insofern unerheblich, als der Kantonsrats-
beschluss vom 22. 12. 1941 der Stadt Zürich und den
andern Gemeinden mit Gesamtbesoldung tatsächlich
das Recht zu einer Sonderregelung einräumt, was sich
zwar nicht unmittelbar aus dem uns zur Zeit unserer
Eingabe vom 20.2.1943 allein bekannten Wortlaut,
wohl aber aus der Entstehungsgeschichte des Kantons-
ratsbeschlusses vom 22. 12. 1941 ergibt.

Wir wollen hier nicht näher untersuchen, ob Art. 8,
Abs. 2, dieses Beschlusses sich in den durch das Er-
mächtigungsgesetz vom 16. 6. 1940 gegebenen Rahmen
fügt. Jedenfalls aber dürfen wir nach dem Verlauf der
Kantonsratsverhandlungen, wie er sich im Protokoll
der Sitzung vom 22. 12. 1941 widerspiegelt, füglich be-
zweifeln, ob der Kantonsrat sich der prinzipiellen und
der praktischen Tragweite seines Beschlusses betr.
Sonderstellung der Gemeinden, die eine Gesamtbe-
soldung ausrichten (Art. 8, Abs. 2, des Kantonsrats-
beschlusses über die Ausrichtung von Teuerungszu-
lagen vom 22. 12. 1941), im vollen Umfang bewusst ge-
wesen ist. Jedenfalls wurde nichts getan, um das Ple-
num des Rates gründlich darüber ins Bild zu setzen.

Wir stellen fest, dass der Kantonsrat, indem er ge-
wisse Gemeinden ermächtigt, unter die von ihm für die
Lehrerschaft festgesetzten Teuerungszulagen zu gehen,
etwas prinzipiell Neues in die Besoldungsverhältnisse
der Lehrerschaft hineingetragen, innerhalb der Volks-
schullehrerschaft des Kantons ungleiches Recht ge-
schaffen und die Benachteiligung gerade derjenigen
Lehrer ermöglicht hat, die von der Teuerung besonders
hart getroffen werden. Wenn die Stadt Zürich diesen
Beschluss in massgebender Weise gefördert hat, so ist
sie damit von dem seit 1924 bestehenden Grundsatz ab-
gewichen, ohne der Lehrerschaft in einer so wichtigen
Frage Gelegenheit zur Vernehmlassung gegeben zu
haben.

II. Die praktischen Folgen des Kantonsratsbeschlus-
ses vom 22.12. 1941 illustriert die beigegebene Tabelle.

Die Stadt Zürich bleibt in ihren Aufwendungen für
die Teuerungszulagen der Lehrer weit unter dem
Betrag, den die Gemeinden der gleichen (13.) Beitrags-
klasse aufzubringen haben. Sie reiht sich hinsichtlich
der Verheirateten mit 2 Kindern in die 5. (Primär-
lelirer) resp. zwischen die 6. und 7. Klasse (Sekundär-
lehrer) ein. Hinsichtlich der Verheirateten ohne Kin-
der unter 18 Jahren steht sie neben den Gemeinden der
1. resp. 3. Beitragsklasse. Ein lediger Lehrer bringt
der Stadt einen kantonalen Beitrag von jährlich min-
destens 360 Fr. ein; er erhält aber nur 180 Fr. ausbe-
zahlt. Dieses Missverhältnis wird noch dadurch ver-
schärft, dass viele Gemeinden den Lehrern zu den vom
Kanton vorgeschriebenen Betreffnissen freiwillige
Teuerungszulagen ausrichten. Insgesamt nimmt die
Stadt an kantonalen Beiträgen für Teuerungszulagen
mehr ein, als sie für die Lehrer ausgibt. Sie verwendet
also den doch offenbar zweckgebundenen kantonalen
Beitrag an die Teuerungszulagen teilweise als Beitrag
an die freiwillige Gemeindezulage.

Wenn wir die heutige Regelung der Teuerungszu-
lagen beanstanden, so leiten uns neben den prinzipiel-
len Ueberlegungen und den berechtigten Interessen
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unsrer Mitglieder auch die der Schule. Es ist eine un-
bestreitbare Tatsache, dass es seit Jahren — nicht erst
seit dem Krieg — schwer hält, unserer Schule erfahrene
Lehrer, die sich in ausreichender Landpraxis bewährt
haben, zu gewinnen. Wir führen dies auf die bestehen-
den Besoldungsverhältnisse zurück. Gewiss sind beim
Entscheid, ob ein Lehrer in die Stadt übersiedeln will,
neben oder wahrscheinlich noch vor finanziellenUeber-
legungen seine Lebensauffassimg, seine Einstellung
zum kulturellen Leben massgebend. Aber gerade wenn
er am kulturellen Leben der Stadt teilhaben und ihre
künstlerischen und wissenschaftlichen Institutionen
benutzen will, dann kann er dabei immöglich eine
Besoldung in Kauf nehmen, die, gemessen an den
städtischen Lebensbedingungen, — wir erinnern zum
Beispiel an die Mietpreise — unter der seines länd-
liehen Wirkungskreises liegt. Stehen ihm dazu heute
Teuerungszulagen in Aussicht, die nur einen Bruch-
teil der kant. Ansätze ausmachen, so ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Anziehungskraft der Stadt seit
dem Kriege noch geringer geworden ist. Es liegt also
im Interesse der Schule, wenn bei der Festsetzung der
städtischen Lehrerbesoldungen der Vergleich mit der
Entwicklung in den übrigen Gemeinden des Kantons
nicht ausser acht gelassen wird und wenn im besondern
die städtischen Teuerungszulagen die kantonalen An-
sätze nicht unterschreiten.

Wir glauben, dargetan zu haben, dass die Regelung
der Teuerungszulagen, wie sie die Stadt Zürich auf
Grund des Kantonsratsbeschlusses vom 22. 12. 1941 für
die Volksschullehrer getroffen hat, ein Missverhältnis
schafft. Im Hinblick auf die prinzipielle und die
praktische Tragweite für Schule und Lehrerschaft er-
achten wir es als unsere Pflicht, die Angelegenheit
nicht ruhen zu lassen. Wir behalten uns daher vor, den
Kantonsrat zu gegebener Zeit über die Sachlage auf-
zuklären und ihn zu ersuchen, von einer Sonderrege-
lung, wie sie am 22. 12. 1941 getroffen worden ist, ab-
zusehen und die rechtliche Gleichheit der kantonalen
Volksschullehrerschaft wieder herzustellen.

Mit vorzüglicher Hochachtung zeichnen

/ür den Le/irernerein Zürich
der Präsident i. V. : sig. ff. Leber

der Aktuar: sig. ff. Spörri
/ür den Gesamtfconvent

der Präsident: sig. ff. Egg
der Aktuar: sig. P. ßindse/ied/er

Kantonale Teuerungszulagen
an die Volksscliullelirer für das Jahr 1943.

I. Stadt Zürich
Verheiratet Verheiratet

Ledig ohne Kinder 2 Kinder
Primär- u. Sekundarlehrer 180.— 540.— 828.—

II. Uebrige Gemeinden nach Kantonsratsbeschluss vom
14.12.1942.
Primarlehrer 480.— 684.— 984.—
Sekundarlehrer 480.— 660.— 960.—

III. Aufwendungen der Stadt Zürich im Vergleich mil
den Pflichtleistungen der übrigen Gemeinden (umge-
rechnet auf das Maximum der städtischen Lehrerbe-
soldungen).

A. Primarlelirer.

Klasse Gemeinde Ledig
Verheiratet

ohne Kinder
Verheiratet
2 Kinder

Anteil
d.G. in

13 Zürich -186.34') 17.97*) 77.013)
1 '). —103,5') |

1 Stallikon 12.62 17.98-) | 25.87 2.63*) |

2 Neftenbach 18.91 26.94 38.76 3,94
3 Langnau 25.24 35.97 51.75 5,26
4 Dietikon 31.53 44.93 64.64 6,75
5 Pfäffikon 37.87 53.96 77.633) | 7,89») |

6 Rifferswil 44.20 62.99 90.62 9,21
7 Hinwil 50.49 71.95 103.41 10,52
8 Wil 56.83 80.98 116.50 11,84
9 Buch a. J. 63.12 89.94 129.39 13,15

10 Uhwiesen 75.74 107.93 155.27 15,78
11 Kloten 88.41 125.99 181.25 18,42
12 Glattfelden 101.04 143.98 207.13 21,05

13 Greifensee 113.66 161.97 233.01 23,68 |

14 Meilen 126.28 179.96 258.89 26,31
15 Kyburg 138.91 197.94 284.76 28,94
16 Zollikon 151.53 215.93 310.64 31,57

*) Zürich ist also mit den Gemeinden keiner Beitragsklasse
vergleichbar.

-) Zürich zahlt soviel wie Gemeinden der Beitragsklasse 1.

*) Zürich zahlt soviel wie Gemeinden der Beitragsklasse 5.

B. Sekundarlehrer.

Klasse Gemeinde Ledig
Verheiratet

ohne Kinder
Verheiratet
2 Kinder

Anteil
d. G. in O/o

13 Zürich -180.—') 39.—*) 108.—3)
1 ') 1 | -100i)|

1

2

Goesau

Neftenbach
19.96

24.96

27.54
34.32

39.93
49.92

4,16
5,2

3 Langnau 30.— | 41.25*) | 60.— 1 6,25*) |

4
5

Dietikon
Pfäffikon

34.99
39 98

48.11
56.97

69.98
81.96

7,29

8,33
6

7

Mettmenstetten
Hinwil

49.96
60.—

68.70
85.50

99.933)
120.—

10,413)

12,5
8

9

10

11

12

Wald
Hombrechtikon
Männedorf
Kloten
Glattfelden

69.98
79.96
90.—
99.98

109.96

96.22

109.95
123.75

137.47
151.20

139.96
159.93

180.—
199.96

219.93

14,58
16,66
18,75
20,83
22,91

1 13 Dielsdorf 120.— 165.— 240.— 25,00 ;

14

15

16

Meilen
Wädenswil
Zollikon

129.98
139.96
150.—

178.72
192.45
206.25

259.96
279.93
300.—

27,08
29,16
31,25

i) Zürich ist mit den Gemeinden keiner Beitragsklasse ver-
gleichbar.

-) Zürich zahlt soviel wie Gemeinden der Beitragsklasse 3.

') Zürich stellt sich zwischen die Gemeinden der Beitrags-
klassen 6 und 7.

1. Die gestrichelte Umrahmung (s. 13. Beitragsklasse) enthält die
Leistungen, die Zürich ohne die Sonderregelung aufzubringen
hätte.

2. Die Umrahmung durch ganze Linien zeigt, in welche Beitrags-
klassen Zürich durch die Sonderregelung gerückt wird (s. Fuss-
noten der beiden Tabellen).

3. Die Vergleichsziffern wurden auf der Basis des Besoldungs
maximums eines städtischen Primär- resp. Sekundarlehrers be-
rechnet. Die tatsächlichen Leistungen der meisten Gemeinden
ausser Zürich sind also grösser als die in der Tabelle aufge
führten Summen.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters : Ff. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22.

Mitglieder der Redaktionskommission: J. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim; H. Frei, Lehrer, Zürich; fieinr. Greater,
Lehrer, Uster; J. Oherhofzer, Lehrer, Stallikon; Sophie Rauch, Lehrerin, Zürich; d. ZoZZinger, Sekundarlehrer, Thalwil.
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